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Vertragspartner: 

Groundfighter Salzburg 
ZVR: 130276149 
Aumüllerweg 13B, 5071 Wals 
E-Mail: office@groundfighter.at 

Präambel & Beitrittserklärung 

Durch die Unterschrift erklärt der Antragsteller (bei Minderjährigen der gesetzliche 
Vertreter) seinen Beitritt zum Verein und erkennt die Gültigkeit des Mitgliedsvertrages 
sowie die geltenden Statuten und die Haus- und Trainingsordnung an. Er verpflichtet 
sich zur pünktlichen Bezahlung der Mitgliedsbeiträge und zur Unterstützung der 
Vereinsziele. 

1. Laufzeit & Vertragsverlängerung 

Der Vertrag wird für die vereinbarte Laufzeit geschlossen. Er verlängert sich 
automatisch um die jeweilige Dauer der ursprünglichen Laufzeit, sofern er nicht 
schriftlich unter Einhaltung der in Punkt 2 genannten Frist gekündigt wird. 

2. Austritt / Kündigung 

2.1. Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Ende der vereinbarten Laufzeit 
erfolgen. Er muss unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 7 Tagen vor 
Laufzeitende schriftlich, mittels Brief, an den Vorstand erklärt werden. Für die 
Rechtzeitigkeit der Kündigung ist das Datum des Posteingangs beim Verein 
maßgeblich. 

2.2. Eine Abmeldung vom aktiven Trainingsbetrieb, das Fernbleiben vom Training 
oder die Nichtinanspruchnahme von Vereinsangeboten gelten ausdrücklich nicht als 
Austritt aus dem Verein. Die Mitgliedschaft und die damit verbundenen 
Beitragsverpflichtungen bleiben hiervon unberührt. 

2.3. Soll die Mitgliedschaft beendet werden, ist zwingend eine separate 
Austrittserklärung gemäß Punkt 2.1 erforderlich. Ohne fristgerechte schriftliche 
Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft gemäß den geltenden 
Vertragsbedingungen. 

3. Mitgliedsbeiträge & Zahlungsabwicklung 

3.1. Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus fällig. Die Zahlungspflicht besteht unabhängig 
von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Trainingsangebots bis zum 
Vertragsende fort. 

3.2. Der Verein ist berechtigt, seine Forderungen aus diesem Mitgliedsvertrag an 
externe Zahlungsdienstleister abzutreten und den Forderungseinzug auf diese zu 
übertragen. 
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3.3. Das Mitglied erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine 
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Vertragsdaten, IBAN, 
BIC, Kontoinhaber) zum Zwecke der Zahlungsabwicklung und des 
Forderungseinzugs an den externen Zahlungsdienstleister weitergegeben werden. 

3.4. Das Mitglied erteilt ein SEPA-Lastschriftmandat und ermächtigt den externen 
Zahlungsdienstleister, Zahlungen vom angegebenen Konto einzuziehen, und weist 
sein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulösen. 

3.5. Rücklastschriftgebühren, die durch mangelnde Deckung oder falsche 
Kontodaten entstehen, sowie Mahngebühren im Verzugsfall werden dem Mitglied in 
Rechnung gestellt. 

3.6. Wertsicherung: Der Verein behält sich vor, die Mitgliedsbeiträge bei 
Vertragsverlängerung in angemessenem Rahmen anzupassen (z.B. 
Inflationsausgleich). Im Falle einer Preiserhöhung, die über den 
Verbraucherpreisindex (VPI 2020) hinausgeht, steht dem Mitglied ein 
Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu. 

4. Pflichten des Mitglieds 

Änderungen des Namens, der Adresse oder der Bankverbindung sind dem Verein 
unverzüglich schriftlich (per E-Mail ausreichend) mitzuteilen. Kosten, die dem Verein 
durch schuldhaftes Unterlassen dieser Meldepflicht entstehen (z.B. Adressermittlung, 
Rücklastschriften), sind vom Mitglied zu tragen. 

5. Haftung & Gesundheitszustand 

5.1. Das Mitglied versichert, sportgesund zu sein und an keiner Krankheit oder 
Verletzung zu leiden, die einer Trainingsteilnahme entgegensteht. 

5.2. Ansteckende Krankheiten sind dem Trainerpersonal unverzüglich zu melden; in 
diesem Fall ist die Teilnahme am Training untersagt. Bei bewusstem Verschweigen 
ist der Verein berechtigt, das Mitglied vom Training auszuschließen und den Vertrag 
fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. 

5.3. Der Verein haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die im Rahmen des 
üblichen Trainingsrisikos auftreten. Die Haftung des Vereins und seiner Organe für 
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, sofern es sich nicht um Personenschäden 
handelt. 

5.4. Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung 
übernommen (Garderobenhaftung ausgeschlossen). 
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6. Datenschutz & Bildrechte 

Das Mitglied stimmt der elektronischen Speicherung und Verarbeitung seiner Daten 
zur Vereinsverwaltung zu. Das Mitglied willigt ein, dass Fotos und Videoaufnahmen, 
die während des Trainings oder bei Veranstaltungen gemacht werden, vom Verein 
für Öffentlichkeitsarbeit und Werbezwecke (Website, Social Media) honorarfrei 
verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, gilt 
jedoch bis zum Widerruf als erteilt. 

7. Salvatorische Klausel (Gültigkeit) 

Im Falle der Minderjährigkeit des Mitgliedes bestätigt der/die Erziehungsberechtigte 
mit seiner/ihrer Unterschrift die Gültigkeit des Vertrages. 

Eine Teilnichtigkeit der Vereinbarung bedeutet nicht Gesamtnichtigkeit. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 


